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Satzung 

Neufassung gemäß Beschlussfassung der Generalversammlung vom 01.11.2022 und 

Abstimmung mit dem Finanzamt Dresden  

 

Präambel  

Die im Jahr 2017 gegründete Genossenschaft hat ihre Tätigkeit als Erzeuger- und Einkaufs-

genossenschaft im Interesse einer regenerativen und resilienten ökologischen Landwirtschaft 

aufgenommen. In kurzer Zeit hat sich die Genossenschaft aber zu einer Wertegemeinschaft 

fortentwickelt, die nicht selbst Landwirtschaft betreibt, sondern die Menschen und Initiativen 

in den verschiedenen Natur- und Kulturräumen national und international hierfür fördert und 

befähigt.  

Gemeinsames Ziel der Mitglieder ist heute die Bildung, die Forschung, der Wissenstransfer und 

die Beförderung einer nachhaltigen Agrarwende aus Bürgerhand. Das erfolgt durch wirksame 

Unterstützung konkreter regionaler Initiativen, die zugunsten klimaangepasster, biodiverser 

und ressourcenschonender Landnutzungsformen für die heutigen, sowie uns nachfolgenden 

Generationen bereits aktiv sind oder werden wollen.  

Als gemeinnützige Körperschaft ist die Genossenschaft demokratisch verfasster Akteur der 

landes-, europa- und weltweiten Landwendeinitiativen. Sie ist ebenso Impulsgeber für den 

ökologischen Landbau wie eine lernende Organisation, die Austausch und Synergien zwischen 

Disziplinen, Aktiven und der Gesellschaft eruiert und befördert.  

Mit ihrer zukunftsgerichteten Arbeit unterstützt die Genossenschaft mit ihren Mitgliedern den 

Aufbau und die Entwicklung resilienter Ökosysteme, die Erhaltung der Biodiversität, den Arten-, 

Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie den Boden- und Gewässerschutz. Dabei werden 

vielfältige Fachbereiche, von den Bio- und Agrar- bis zu den Betriebs- und Sozialwissenschaften, 

im Sinne der Inter- und Transdisziplinarität einbezogen. 

Wissenstransfer, Innovationsförderung, Information und Bildung sind Voraussetzungen für ein 

breites Verständnis unserer natürlichen Ernährungsgrundlagen einerseits und für eine ressour-

censchonende wie vielfaltsfördernde kulturelle Veränderung in der Gesellschaft andererseits.  

 

l. Firma, Sitz, Zweck, Unternehmensgegenstand 

 

§ 1 Firma und Sitz 

(1)  Die Firma der Genossenschaft lautet: Permagold eG.  

(2)  Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Dresden. 
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§ 2 Zweck und Gegenstand 

(1) Die Genossenschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Gemeinnützige 

Zwecke sind die Förderung 

a) der Volks- und Berufsbildung,  

b) des Natur- und Umweltschutzes, einschließlich des Klimaschutzes, sowie  

c) von Wissenschaft und Forschung.  

(2) Zweck der Genossenschaft ist die Förderung und Zusammenarbeit der Mitglieder auf 

ökologischem und sozialem Gebiet, ihr Gegenstand der Aufbau und die Förderung einer 

nachhaltigen, biodiversen, ressourcenschonenden und gleichsam wirtschaftlichen Landwirt-

schaft in/ bei regionalen Initiativen und Erzeugerorganisationen sowie Aufbau und Unter-

haltung eines Ausbildungs- und Schulungszentrums. Motivation der Mitglieder ist eine 

praktisch-empirisch und wissenschaftlich begleitete Veränderung der Nahrungsmittelerzeu-

gung und Flächennutzung, über die heutige Praxis des ökologischen Landbaus hinausgehend. 

(3) Genossenschaftszweck und Genossenschaftsgegenstand werden verwirklicht insbesondere 

durch  

a) die Erprobung von und Beratung zu regenerativen Anbausystemen (z.B. Permakultur-, 

Agrofrost- und Waldgartensysteme) im Kontext wissenschaftlicher Studien (Langzeitver-

suche, Monitoring) sowie von Aus- und Weiterbildung,  

b) den Erwerb und/oder Anpachtung und nachhaltige Nutzung von Flächen zugunsten einer 

Umstellung auf ökologische Bewirtschaftung mit resilienten, ökosystemisch begründeten 

Mischkultursystemen und Förderung naturschutzfachlicher Belange, insbesondere der 

Artenerhaltung und -vielfalt durch regionale Akteure, 

c) die Erhaltung des Genpools und der Artenvielfalt – insbesondere wichtiger selten gewor-

dener Kulturarten und/oder vom Aussterben bedrohter Arten, 

d) die Konzipierung und Umsetzung und/oder Beteiligung an wissenschaftliche Tagungen 

zu den genannten Bereichen, 

e) die Erstellung von Publikationen in jeder medialen Form, Veranstaltungen zu nachhalti-

gen, regenerativen Landbausystemen, 

f) die Bildungsangebote und -projekte auf diesen Gebieten, z.B. als Einsatzstelle für Frei-

willigendienste wie dem ökologischen Jahr, der Berufsberatung im Bereich der „Grünen 

Berufe“ oder vergleichbarer, 

g) die Dialogformate zwischen Erzeugern und Verbrauchern, 

h) den Internationalen Austausch auf den genannten Gebieten.  
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(4) Die Genossenschaft kann diese Genossenschaftsgegenstände auch durch Zuwendung von 

Mitteln an andere steuerbegünstigte Körperschaften oder juristische Personen des öffentlichen 

Rechts für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke erfüllen, § 58 Nr. 1 AO. 

(5) Die Genossenschaft kann ihre steuerbegünstigte Tätigkeit auch auf sog. Hilfspersonen i.S.d. 

§ 57 AO ausdehnen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind. Hierüber entscheidet der 

Vorstand.  

(6) Die Genossenschaft darf im Rahmen des steuerlichen Gemeinnützigkeitsrechts ferner alle 

Maßnahmen treffen, die geeignet sind, den Genossenschaftsgegenstand zu fördern. Sie kann 

steuerbegünstigte und nicht steuerbegünstigte Unternehmen gründen oder sich an diesen 

beteiligen, Tochtergesellschaften gründen oder Unterbeteiligungen übernehmen, insbesonde-

re aber nicht ausschließlich, wenn dies eine untergeordnete Hilfs- oder Nebentätigkeit der 

Genossenschaft darstellt.  

(7) Die Genossenschaft darf ihre Geschäftsgegenstände auch über Darlehen ihrer Mitglieder 

finanzieren, wenn diese als Nachrangdarlehen mit qualifiziertem Rangrücktritt ausgestaltet 

sind. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

(1) Die Genossenschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 

Zwecke.  

(2)  Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln der Körperschaft.  

(3)  Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 

durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 

II. Mitgliedschaft 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft, Eintrittsgeld 

(1) Die Mitgliedschaft können erwerben:  

a. natürliche Personen 

b. Personengesellschaften, 

c. juristische Personen des privaten oder öffentlichen Rechts.  

(2)  Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es, nach Übergabe eines Ausdrucks der Satzung, 

einer vom Bewerber zu unterzeichnenden unbedingten Beitrittserklärung und der Zulassung 

durch die Genossenschaft. Über die Zulassung der nutzenden Mitglieder beschließt der Vor-

stand.  
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(3)  Im Zuge des Beitritts zur Genossenschaft ist für den ersten Zeichnungsvertrag eines jeden 

Genossen ein Eintrittsgeld in Höhe von 50,00 € zu zahlen, das der Kapitalrücklage zugeführt 

wird. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet durch:  

a) Kündigung (§ 6 Abs. 1 der Satzung),  

b) Übertragung des gesamten Geschäftsguthabens (§ 7 Abs. 1 der Satzung),  

c) Tod eines Mitgliedes (§ 8 der Satzung),  

d) Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft (§ 9 der Satzung),  

e) Ausschluss (§ 10 der Satzung).  

 

§ 6 Kündigung 

(1) Jedes Mitglied hat das Recht, seine Mitgliedschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres zu 

kündigen.  

(2) Soweit ein Mitglied mit mehreren Geschäftsanteilen beteiligt ist, ohne hierzu durch die 

Satzung oder eine Vereinbarung mit der Genossenschaft verpflichtet zu sein, kann es seine 

Beteiligung mit einem oder mehreren seiner weiteren Geschäftsanteile zum Schluss eines 

Geschäftsjahres kündigen.  

(3) Die Kündigung muss schriftlich erklärt werden und kann nur zum Schluss eines 

Geschäftsjahres ergehen. Sie muss der Genossenschaft mindestens 12 Monate vor Schluss des 

Geschäftsjahres zugehen. Sie kann frühestens zum Ende einer 4-jährigen Zugehörigkeit zur 

Genossenschaft erklärt werden. 

(4) § 67a GenG bleibt unberührt.  

 

§ 7 Übertragung des Geschäftsguthabens 

(1) Ein Mitglied kann jederzeit, auch im Laufe des Geschäftsjahres, sein Geschäftsguthaben 

durch schriftlichen Vertrag auf einen anderen übertragen und hierdurch aus der 

Genossenschaft ohne Auseinandersetzung ausscheiden, sofern der Erwerber bereits Mitglied 

ist oder Mitglied wird.  

(2) Ein Mitglied kann sein Geschäftsguthaben, ohne aus der Genossenschaft auszuscheiden, 

teilweise übertragen und damit die Anzahl seiner Geschäftsanteile verringern. Vorstehender 

Abs. 1 gilt entsprechend.  
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(3) Die Übertragung des Geschäftsguthabens bedarf der Zustimmung des Vorstands  

 

§ 8 Ausscheiden durch Tod eines Mitglieds 

(1)  Mit dem Tod eines Mitglieds geht seine Mitgliedschaft – vorbehaltlich der Regelungen in 

den nachfolgenden Absätzen – jedenfalls bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres auf 

den/die Erben über. In dieser Zeit können mehrere Erben das Stimmrecht in der General-

versammlung nur durch einen gemeinschaftlichen Vertreter ausüben. Bis zu dessen Bestellung 

ruhen die Mitgliedsrechte. Ist ein gemeinschaftlicher Vertreter durch die Erben an die 

Genossenschaft nicht mitgeteilt worden, genügt die Mitteilung an die Erbengemeinschaft an 

die Adresse des verstorbenen Mitglieds.  

(2)  Die Mitgliedschaft eines Erben endet nicht mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem 

der Erbfall eingetreten ist, sondern wird fortgesetzt, wenn der Erbe die zum Erwerb erforder-

lichen Voraussetzungen erfüllt.  

(3) Wird der Erblasser durch mehrere Erben beerbt, endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss 

des auf den Erbfall folgenden Geschäftsjahres, wenn sie nicht bis zu diesem Zeitpunkt einem 

Miterben überlassen wird. Die Überlassung ist wirksam mit Eintragung des Miterben in die 

Mitgliederliste; zu diesem Zweck muss die Überlassung von den Miterben rechtzeitig schriftlich 

dem Vorstand angezeigt werden. Der Vorstand muss der Überlassung zustimmen.  

 

§ 9 Auflösung einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft 

Wird ein Mitglied in Form einer juristischen Person oder einer Personengesellschaft aufgelöst 

oder erlischt sie, so endet die Mitgliedschaft mit dem Schluss des Geschäftsjahres, in dem die 

Auflösung oder das Erlöschen im Handelsregister eingetragen worden ist. Im Falle der 

Gesamtrechtsnachfolge wird die Mitgliedschaft bis zum Schluss des Geschäftsjahres durch den 

Gesamtrechtsnachfolger fortgesetzt.  

 

§ 10 Ausschluss 

(1)  Ein Mitglied kann aus der Genossenschaft zum Schluss eines Geschäftsjahres ausge-

schlossen werden, wenn:  

a) es trotz schriftlicher Aufforderung unter Androhung des Ausschlusses den satzungs-

mäßigen oder sonstigen der Genossenschaft gegenüber besehenden Verpflichtungen 

nicht nachkommt,  

b) es unrichtige oder unvollständige Erklärungen über seine rechtlichen und wirtschaft-

lichen Verhältnisse abgibt,  
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c) es durch Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber der Genossenschaft diese 

schädigt oder geschädigt hat oder wegen Nichterfüllung einer Verbindlichkeit gerichtliche 

Maßnahmen notwendig sind,  

d) es zahlungsunfähig geworden oder überschuldet ist oder wenn über sein Vermögen das 

Insolvenzverfahren eröffnet oder mangels Masse nicht eröffnet worden ist,  

e) sein dauernder Aufenthaltsort unbekannt ist,  

f) es ein eigenes mit der Genossenschaft in Wettbewerb stehendes Unternehmen betreibt 

oder sich an einem solchen beteiligt, oder wenn ein mit der Genossenschaft in 

Wettbewerb stehendes Unternehmen sich an dem Unternehmen des Mitglieds beteiligt,  

g) sich sein Verhalten mit den Belangen der Genossenschaft nicht vereinbaren lässt.  

(2) Für den Ausschluss ist der Vorstand zuständig. Mitglieder des Vorstands oder des Aufsichts-

rats können jedoch nur durch Beschluss der Generalversammlung ausgeschlossen werden.  

(3) Vor der Beschlussfassung ist dem betroffenen Mitglied Gelegenheit zu geben, sich zu dem 

beabsichtigten Ausschluss zu äußern. Hierbei sind ihm die wesentlichen Tatsachen, auf denen 

der Ausschluss beruhen soll, sowie der satzungsmäßige Ausschließungsgrund mitzuteilen.  

(4) Der Beschluss, durch den das Mitglied ausgeschlossen wird, hat die Tatsachen, auf denen 

der Ausschluss beruht, sowie den satzungsmäßigen Ausschließungsgrund anzugeben.  

(5) Der Beschluss ist dem ausgeschlossenen Mitglied vom Vorstand unverzüglich durch 

eingeschriebenen Brief mitzuteilen. Von der Absendung des Briefes an kann das Mitglied nicht 

mehr an der Generalversammlung teilnehmen und nicht Mitglied des Vorstands oder des 

Aufsichtsrats sein.  

(6) Das ausgeschlossene Mitglied kann, wenn nicht die Generalversammlung den Ausschluss 

beschlossen hat, innerhalb eines Monats seit der Absendung des Briefes Beschwerde beim 

Aufsichtsrat einlegen. Die Beschwerdeentscheidung des Aufsichtsrats ist genossenschafts-

intern endgültig.  

(7) Es bleibt dem ausgeschlossenen Mitglied unbenommen, gegen den Ausschluss den 

ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. Der ordentliche Rechtsweg ist jedoch ausgeschlossen, 

wenn das Mitglied von der Beschwerdemöglichkeit gemäß Abs. 6 keinen Gebrauch gemacht 

hat.  

 

§ 11 Auseinandersetzung 

(1) Mit dem ausgeschiedenen Mitglied hat sich die Genossenschaft auseinanderzusetzen, d.h. 

es sind die gegenseitigen Ansprüche festzustellen, zu berechnen und auszuzahlen. Maßgebend 

für die Berechnung des Auseinandersetzungsguthabens ist die Bilanz, die für das Geschäftsjahr, 

zu dessen Ende das Mitglied ausgeschieden ist, festgestellt worden ist. Das Auseinander- 
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setzungsguthaben ist auf die Höhe des/der eingezahlten Genossenschaftsanteils/-anteile 

beschränkt.  

(2) Das ausgeschiedene Mitglied hat lediglich sein Anspruch auf Auszahlung des 

Auseinandersetzungsguthabens gemäß vorstehendem Abs. 1. Darüberhinaus kann es keine 

Ansprüche auf das Vermögen der Genossenschaft (Rücklagen und sonstiges Vermögen der 

Genossenschaft) verlangen. Das Auseinandersetzungsguthaben wird nach dem Gesellschafts-

guthaben des Mitglieds berechnet.  

(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, bei der Auseinandersetzung die ihr gegen das 

ausgeschiedene Mitglied zustehenden fälligen Forderungen gegen das Auseinander-

setzungsguthaben aufzurechnen. Das Auseinandersetzungsguthaben des Mitglieds haftet der 

Genossenschaft als Pfand für einen etwaigen Ausfall, insbesondere im Insolvenz- oder 

Vergleichsverfahren des Mitglieds.  

(4) Beim Auseinandersetzungsguthaben werden die in der Bilanz ausgewiesenen Verlust-

vorträge anteilig verrechnet. Sind die Geschäftsguthaben der Mitglieder im Rahmen der 

Auseinandersetzung zur Verlustdeckung heranzuziehen, so bemisst sich das Geschäfts-

guthaben wie unter Abs. (1) und (2) beschrieben, mit dem Unterschied, dass anstelle der 

tatsächlich erfolgten Einzahlungen die Einzahlungen, die das Mitglied bis zum Zeitpunkt seines 

Ausscheidens - ohne Sondervereinbarungen (Ratenzahlung/ Stundung) - hätte erbringen 

müssen, herangezogen werden.  

(5) Aus vorstehendem Abs. (4) kann sich im Zuge der Auseinandersetzung eine Einzahlungs-

pflicht ergeben.  

(6) Die Abtretung und die Verpfändung des Auseinandersetzungsguthabens an Dritte sind 

unzulässig und der Genossenschaft gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Auseinan-

dersetzungsguthabens durch das Mitglied gegen fällige Verbindlichkeiten gegenüber der 

Genossenschaft ist nicht gestattet.  

(7) Das Auseinandersetzungsguthaben ist dem ausgeschiedenen Mitglied binnen acht (8) 

Monaten seit dem Ende des Geschäftsjahres, zu dem das Ausscheiden erfolgt ist, auszuzahlen. 

Der Ausgeschiedene kann jedoch die Auszahlung nicht vor Ablauf von acht (8) Monaten nach 

seinem Ausscheiden und nicht vor Feststellung der Bilanz verlangen. Soweit die Feststellung 

der Bilanz nach Ablauf von 8 Monaten nach Ausscheiden des Mitgliedes erfolgt, ist das 

Auseinandersetzungsguthaben von Beginn des 9. Monats an bis zum Tag der Zahlung nach 

der Zinsmethode ACT/365 kalendergenau mit 4 % p.a. zu verzinsen. Der Anspruch auf 

Auszahlung verjährt in drei Jahren.  

(8) Die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens kann unter Verweis auf § 73 Abs. (4) 

GenG ausgesetzt werden, wenn durch die Auszahlung des Auseinandersetzungsguthabens das 

Mindestkapital gemäß nachfolgendem § 15 Abs. (9) der Satzung unterschritten wird. Über eine 

mögliche Reihenfolge bei der Auszahlung an die Anspruchsberechtigten entscheidet das 

Eingangsdatum der Kündigung.  
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(9) Der Antrag auf Auszahlung ist schriftlich zu stellen; er verjährt innerhalb von zwei Jahren 

nach Fälligkeit des Anspruchs.  

 

§ 12 Rechte der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat die gleichen Rechte, nach Maßgabe des Genossenschaftsgesetzes und 

dieser Satzung. In Angelegenheiten der Genossenschaft üben sie diese gemeinschaftlich durch 

Beschlussfassung in der Generalversammlung aus. Jedes Mitglied ist insbesondere berechtigt:  

a) an der Generalversammlung und an ihren Beratungen, Abstimmungen und Wahlen 

teilzunehmen, in der Generalversammlung Auskünfte über Angelegenheiten der 

Genossenschaft zu verlangen und Anträge für die Tagesordnung der Generalversamm-

lung gemäß nachfolgendem § 14 Punkt C Abs. 4 der Satzung einzureichen,  

b) Anträge auf Berufung einer außerordentlichen Generalversammlung gemäß nachfolgen-

dem § 14 Punkt C Abs. 4 einzureichen, 

c) rechtzeitig vor Feststellung des Jahresabschlusses durch die Generalversammlung auf 

seine Kosten eine Abschrift des Jahresabschlusses, des Lageberichts, soweit dieser 

gesetzlich erforderlich und des Berichts des Aufsichtsrats zu verlangen,  

d) die Niederschrift über die General- bzw. Vertreterversammlung einzusehen,  

e) die Mitgliederliste einzusehen,  

f) das zusammengefasste Ergebnis des Prüfungsberichts einzusehen,  

g) freiwillig weitere Geschäftsanteile zu übernehmen,  

h) das Geschäftsguthaben durch schriftliche Vereinbarung ganz oder teilweise auf ein oder 

mehrere andere Mitglieder zu übertragen,  

i) den Austritt aus der Genossenschaft zu erklären,  

j) die Zahlung des Auseinandersetzungsguthabens zu fordern. 

 

§ 13 Pflichten der Mitglieder 

Jedes Mitglied hat die Pflicht, das Interesse der Genossenschaft zu wahren. Sie sind verpflichtet, 

die Interessen der Genossenschaft zu fördern und im Rahmen der von der Generalver-

sammlung beschlossenen Grundsätze genossenschaftliche Selbsthilfe zu leisten. Es hat insbe-

sondere:  

a) den Bestimmungen des Genossenschaftsgesetzes, der Satzung und den Beschlüssen der 

Generalversammlung bzw. Vertreterversammlung nachzukommen, 

b) Geschäftsanteile zu übernehmen und fristgerechte die Einzahlungen auf den Geschäfts-

anteil oder auf weitere Geschäftsanteile gemäß § 15 zu leisten; konkretisierende Fest- 
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legungen zu Beträgen und Fälligkeiten regelt die Besondere Geschäftsordnung — BGO 

— der Generalversammlung, 

c) der Genossenschaft jede Änderung seiner Anschrift, Änderung der Rechtsform sowie der 

Inhaber- und Beteiligungsverhältnisse unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für Ände-

rungen der Vertretungsbefugnis oder Mitgliedschaft, soweit Personen in ihrer Eigen-

schaft als Organmitglied der Genossenschaft betroffen sind, 

d) bei der Aufnahme ein der Kapitalrücklage (§§ 4 Abs. 3 und 17 Abs. 2 der Satzung) zuzu-

schreibendes Eintrittsgeld zu zahlen,  

e) Angebotsunterlagen, Preise und Konditionen, Rundschreiben und sonstige Informa-

tionen der Genossenschaft gegenüber Außenstehenden vertraulich zu behandeln,  

f) Geschäftsanteile nach Maßgabe des § 15 der Satzung zu übernehmen.  

 

III. Organe 

§ 14 Organe der Genossenschaft 

Die Organe der Genossenschaft sind:  

A. der Vorstand  

B. der Aufsichtsrat 

C. die Generalversammlung  

D. der Beirat.  

 

§ 14 A. Der Vorstand 

(1)  Der Vorstand besteht aus mindestens zwei ehrenamtlichen Vorstandsmitgliedern, die 

rechtsverbindlich für die Genossenschaft zeichnen und Erklärungen abgeben. Er wird vom 

Aufsichtsrat bestellt und abberufen. Die regelmäßige Amtsdauer beträgt fünf Jahre. Der 

Aufsichtsrat kann eine kürzere Amtsdauer festlegen. Wiederwahl ist möglich.  

(2)  Jedes Vorstandsmitglied ist einzelvertretungsberechtigt. Im Rahmen der Geschäftsord-

nung für den Vorstand - die vom Aufsichtsrat zu beschließen ist - können zur Vertretungs-

regelung gemäß vorstehendem Satz 1 abweichende konkretisierende Regelungen getroffen 

werden.  

(3)  Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen i. S. d. des § 181 2. Alt. BGB befreit.  

(4)  Dienstverträge mit Vorstandsmitgliedern werden vom Aufsichtsrat für die Dauer ihrer 

Amtszeit abgeschlossen. Die Generalversammlung kann durch Richtlinien einen Rahmen für 

die Verträge abstecken.  
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(5)  Der Vorstand kann Beschlüsse auch schriftlich, telefonisch und auf elektronischem Wege 

fassen.  

(6)  Der Vorstand führt die Genossenschaft in eigener Verantwortung. Er bedarf der 

Zustimmung des Aufsichtsrates in einer gemeinsamen Sitzung für:  

a) Geschäftsordnungsbeschlüsse,  

b) die Grundsätze der Geschäftspolitik,  

c) den Wirtschafts- und Stellenplan,  

d) den Erwerb und die Belastung von Grundstücken und  

e) die Erteilung von Prokura.  

(7)  Der Vorstand soll mindestens zweimal im Jahr regelmäßige gemeinsame Sitzungen mit 

dem Aufsichtsrat durchführen. Der Vorstand hat eine gemeinsame Sitzung mit dem 

Aufsichtsrat einzuberufen, wenn für das Jahresergebnis ein Verlust in Höhe von mehr als 20% 

des Eigenkapitals zu erwarten ist. 

(8) Dem Vorstand steht es frei, das Guthaben der Mitglieder zentral zu verwalten.  

 

§ 14 B. Der Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei ehrenamtlich tätigen Mitgliedern. Der 

Aufsichtsrat wird auf die Dauer von fünf Jahren von der Generalversammlung gewählt. Die 

Amtsperiode endet mit Ablauf der nächsten Generalversammlung, nach dem Ende der 

Amtsperiode. Die Mitgliederversammlung kann eine höhere Zahl von Aufsichtsräten be-

schließen.  

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnimmt. Der Aufsichtsrat kann schriftlich, telefonisch und auf 

elektronischem Wege Beschlüsse fassen, wenn kein Aufsichtsratsmitglied der Beschluss-

fassung widerspricht.  

(3) Der Aufsichtsrat bestellt den Vorstand und überwacht die Leitung der Genossenschaft. 

(4) Der Aufsichtsrat führt im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit regelmäßige Sitzungen, min-

destens einmal im Quartal durch. Darüber hinaus beruft er gemeinsame Sitzungen von 

Vorstand und Aufsichtsrat ein, in denen der Vorstand über die aktuelle Lage der Genossen-

schaft berichtet.  

(5) Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben Anspruch auf Ersatz geleisteter Auslagen sowie 

der durch Tätigkeit für die Genossenschaft entstandenen notwendigen, angemessenen und 

nachgewiesenen Aufwendungen. Ihnen kann eine angemessene pauschale Entschädigung für 

zeitlichen Aufwand gezahlt werden. 
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§ 14 C. Die Generalversammlung 

(1) Die Generalversammlung wird durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Mitglieder 

(postalisch, elektronisch) oder durch öffentliche Bekanntmachung in den für Bekannt-

machungen gemäß § 24 vorgesehenen Medien einberufen. Die Einladung muss mindestens  

17 Kalendertage vor der Generalversammlung abgesendet/veröffentlicht werden. Ergän-

zungen und Änderungen der Tagesordnung müssen spätestens zehn (10) Kalendertage vor 

der Generalversammlung abgesendet/veröffentlicht werden.  

(2) Die Generalversammlung kann am Sitz der Genossenschaft oder an einem anderen Ort 

stattfinden, an dem die Teilnehmer nicht alle körperlich anwesend sein müssen — virtuelle 

Generalversammlung. Die konkreten Bedingungen für die Wahrnehmung der Mitgliederechte, 

für Beschlüsse und für die Durchführung von Wahlen regelt die Besondere Geschäftsordnung 

der Generalversammlungn (BGO).  

(3) Jede ordnungsgemäß einberufene Generalversammlung ist beschlussfähig.  

(4) Eine Generalversammlung muss unverzüglich einberufen werden, wenn 10 % der 

Mitglieder dies in einer von ihnen unterschriebenen Erklärung verlangen. In dieser Erklärung 

müssen der Zweck und die Gründe für die Einberufung angegeben sein. In gleicher Weise 

können die Mitglieder verlangen, dass für eine bereits vorgesehene Generalversammlung 

bestimmte Gegenstände zur Beschlussfassung angekündigt werden (Ergänzung der Tagesord-

nung).  

(5) Mitglieder haben unabhängig von der Zahl der gezeichneten Anteile eine Stimme.  

(6) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder sein 

Stellvertreter, im Verhinderungsfalle ein Vorstandsmitglied.  

(7) Die Generalversammlung beschließt eine Besondere Geschäftsordnung der General- 

versammlung (BGO).  

(8) Beschlüsse werden gem. § 47 GenG protokolliert.  

(9) Die Generalversammlung wählt die Mitglieder des Aufsichtsrates.  

(10) Die Generalversammlung kann jederzeit Mitglieder des Vorstandes mit dreiviertel Mehr-

heit abwählen.  

 

§ 14 D. Der Beirat 

(1) Der Beirat ist ein unabhängiges Gremium, das den Vorstand der Genossenschaft sowie die 

Geschäftsführung von etwaigen Tochtergesellschaften beratend unterstützt, die Genossen-

schaft ideell unterstützt und den Zweck der Genossenschaft mit Fachwissen und Expertise 

vorantreibt. 
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(2) Die Mitglieder des Beirats werden einstimmig vom Vorstand berufen und abberufen. Der 

Aufsichtsrat hat zu jeder einzelnen Berufung und Abberufung ein Veto-Recht mit einfacher 

Mehrheit. Für die Mitglieder des Beirats gilt insbesondere:  

a. Die Mitglieder des Beirats sind Mitglieder der Genossenschaft.  

b. Den Mitgliedern des Beirats werden die für seine Arbeit nötigen Informationen vom 

Vorstand oder auf Anfrage des Vorstands zur Verfügung gestellt.  

c. Die Mitglieder des Beirats koordinieren ihre Arbeit selbst. Der Vorstand kann dies mit 

eigenen Kapazitäten unterstützen.  

d. Die Mitglieder des Beirats sind dem Vorstand gegenüber berichtspflichtig, wenn sie im 

Namen der Genossenschaft tätig sind.  

e. Die Mitglieder des Beirats haben über alle vertraulichen Informationen, wie 

schützenswerte Daten zur Genossenschaft sowie die der Mitglieder, die Ihnen durch ihr 

Amt als Beirat bekanntgeworden sind, Stillschweigen zu wahren.  

(3) Die Mitglieder des Beirats üben ihr Amt als Ehrenamt aus. Sie haben Anspruch auf Ersatz 

geleisteter Auslagen sowie der durch Tätigkeit für die Genossenschaft entstandenen 

notwendigen, angemessenen und nachgewiesenen Aufwendungen. Ihnen kann eine 

angemessene pauschale Entschädigung für zeitlichen Aufwand gezahlt werden. Eine 

darüberhinausgehende Vergütung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.  

 

IV. Kapital 

§ 15 Geschäftsanteil, Geschäftsguthaben, Eintrittsgeld, Agien 

(1) Ein Geschäftsanteil beträgt 50,00 Euro.  

(2) Zum Erwerb der Mitgliedschaft ist jedes Mitglied verpflichtet, mindestens zwei Geschäftsan-

teile (mitgliederbezogene Geschäftsanteile/Pflichtanteil) zu übernehmen. Über die Pflichtan-

teile hinaus können Mitglieder weitere Anteile übernehmen, wenn die vorhergehenden Anteile 

bis auf den zuletzt erworbenen voll eingezahlt sind.  

(3) Für die Mitgliedschaft ist ein Eintrittsgeld, für jeden Geschäftsanteil ein Agio zu zahlen. Die 

Beträge und die Fälligkeiten sind in der Besonderen Geschäftsordnung (BGO) der General-

versammlung beschrieben. Durch Beschluss der Generalversammlung kann die Höhe des 

Eintrittsgelds verändert werden.  

(4) Der Pflichtanteil, der die Mitgliedschaft begründet, mögliche weitere Pflichtanteile, zu 

denen projektbezogen verpflichtet werden kann und deren besondere Bedingungen in der BGO 

der Generalversammlung beschrieben werden, sowie weitere freiwillig übernommene 

Geschäftsanteile sind sofort mit dem Beschluss über die Beteiligung fällig und einzuzahlen, 

insofern das Mitglied keine Ratenzahlungen gemäß nachfolgendem, Abs. 5 mit der 

Beteiligungserklärung beantragt.  
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(5) Der Vorstand kann für die Bezahlung der Pflichtanteile und der freiwilligen Anteile 

Ratenzahlungen zulassen, jedoch sind in diesem Falle sofort nach Zulassung der Mitgliedschaft 

100,00 Euro einzuzahlen. Vom Beginn des folgenden Monats ab sind monatlich mindestens 

weitere 50,00 Euro einzuzahlen, bis die gezeichneten Anteile nach Beteiligungserklärung voll 

erreicht sind. Unabhängig davon kann der offene Einzahlungsbetrag jederzeit in voller Höhe 

geleistet werden.  

(6) Die Mitglieder können beantragen, ihre freiwilligen Geschäftsanteile als Sacheinlagen zu 

erbringen. Sacheinlagen können bewegliche und unbewegliche Wirtschaftsgüter, zum Beispiel 

Immobilien, oder immaterielle Leistungen und Dienstleistungen sein. Über den Antrag auf 

Sacheinlage beschließt der Vorstand nach Prüfung des Sachverhaltes. Näheres dazu regelt die 

BGO der Generalversammlung.  

(7) Die Abtretung oder Verpfändung an Dritte ist unzulässig und der Genossenschaft 

gegenüber unwirksam. Eine Aufrechnung des Geschäftsguthabens durch das Mitglied gegen 

seine Verbindlichkeiten gegenüber der Genossenschaft ist nicht gestattet. Für das Auseinan-

dersetzungsguthaben gilt vorstehender § 11 Abs. 6.  

(8)  Die Einzahlung auf den/die Geschäftsanteil/-e, vermehrt um zugeschriebene Gewinnan-

teile, vermindert um abgeschriebene Verlustanteile, bilden das Geschäftsguthaben eines Mit-

glieds.  

(9) Das Mindestkapital beträgt 95 Prozent der Geschäftsanteile.  

(10) Die Anzahl der Anteile, die ein Mitglied übernehmen kann, ist unbegrenzt. Soweit ein 

Mitglied mehr als 100 Geschäftsanteile übernimmt, bedarf es einer gemeinsamen Zustimmung 

von Vorstand und Aufsichtsrat.  

 

§ 16 Gesetzliche Rücklage 

(1) Es ist eine gesetzliche Rücklage zu bilden. Sie ist ausschließlich zur Deckung eines sich aus 

der Bilanz ergebenden Verlustes bestimmt. Über die Verwendung beschließt die Generalver-

sammlung.  

(2) Der gesetzlichen Rücklage sind mindestens 10 % des Jahresüberschusses abzüglich eines 

Verlustvortrages zuzuweisen, bis die gesetzliche Rücklage den Betrag von 200.000 Euro 

erreicht hat. Die gesetzliche Rücklage ist bei der Aufstellung der Bilanz zu bilden.  

 

§ 17 Andere Rücklagen 

(1) Neben der gesetzlichen kann eine Ergebnisrücklage für Auseinandersetzungen mit 

ausgeschiedenen Mitgliedern gebildet werden, über deren Dotierung die Generalversammlung 

beschließt. Über ihre Verwendung beschließen Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer  
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Sitzung. Weiterhin kann der Vorstand eine freie Rücklage aus dem Jahresgewinn bilden, wobei 

höchstens ein Betrag von maximal 25% des Jahresüberschusses eingestellt werden darf.  

(2) Werden Eintrittsgelder, Strafgelder, ein Agio oder vergleichbare Beiträge erhoben, so sind 

sie einer zu bildenden Kapitalrücklage zuzuweisen. Über ihre Verwendung beschließen 

Vorstand und Aufsichtsrat in gemeinsamer Sitzung (§ 14 Abschnitt B Abs. 4 der Satzung). 

 

§ 18 Nachschusspflicht 

Die Mitglieder haben im Falle der Genossenschaftsinsolvenz gem. §§ 105, 119 GenG keine 

Nachschüsse zur Insolvenzmasse zu leisten (satzungsgemäßer Nachschussausschluss gem. 

§ 6 Nr. 3 GenG).  

 

V. Geschäftsjahr und Jahresabschluss  

§ 19 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr der Genossenschaft ist das Kalenderjahr.  

 

§ 20 Jahresabschluss und Lagebericht 

(1) Der Vorstand hat innerhalb von fünf (5) Monaten nach Ende des Geschäftsjahres den 

Jahresabschluss und den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, für das ver-

gangene Geschäftsjahr aufzustellen.  

(2) Der Vorstand hat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht, soweit dieser gesetzlich 

erforderlich ist, unverzüglich dem Aufsichtsrat und sodann mit dessen Bericht der General-

versammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen.  

(3) Jahresabschluss und Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, nebst dem 

Bericht des Aufsichtsrats sollen mindestens eine Woche vor der Generalversammlung in den 

Geschäftsräumen der Genossenschaft oder an einer anderen bekannt zu machenden Selle zur 

Einsicht der Mitglieder ausgelegt oder ihnen sonst zur Kenntnis gebracht werden.  

(4) Der Bericht des Aufsichtsrats über seine Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-

berichts, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, ist der ordentlichen Generalversammlung zu 

erstatten.  

(5) Der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit dieser gesetzlich erforderlich ist, sind dem 

zuständigen Prüfungsverband mit den von ihm geforderten Nachweisen unverzüglich einzu-

reichen.  
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§ 21 Verwendung des Jahresüberschusses, Mitgliederförderung 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses beschließt die Generalversammlung. Das 

Jahresergebnis kann den Rücklagen zugeführt oder zu anderen gemeinnützigen Zwecken 

verwendet werden. Die Genossenschaftsmitglieder haben keinen Anspruch auf Gewinnanteile 

oder andere Zuwendungen aus den Mitteln der Genossenschaft.  

 

§ 22 Deckung eines Jahresfehlbetrags 

(1) Über die Deckung eines Jahresfehlbetrags beschließt die Generalversammlung.  

(2) Soweit ein Jahresfehlbetrag nicht auf neue Rechnung vorgetragen oder durch 

Heranziehung der anderen Ergebnisrücklagen gedeckt wird, ist er durch die gesetzliche 

Rücklage oder die Kapitalrücklage oder durch Abschreibung von den Geschäftsguthaben der 

Mitglieder oder durch diese Maßnahmen zugleich zu decken.  

(3) Werden die Geschäftsguthaben zur Verlustdeckung herangezogen, so wird der auf das 

einzelne Mitglied entfallende Verlustanteil nach dem Verhältnis der übernommenen oder der 

satzungsgemäß zu übernehmenden Geschäftsanteile aller Mitglieder bei Beginn des Geschäfts-

jahres, in dem der Verlust entstanden ist, berechnet.  

 

§ 23 Auflösung, Liquidation, Vermögensanfall 

(1) Die Genossenschaft wird durch Beschluss der Generalversammlung, durch Eröffnung des 

Insolvenzverfahrens oder durch Beschluss des Gerichts, wenn die Zahl der Mitglieder weniger 

als drei beträgt, aufgelöst.  

(2) Nach der Auflösung erfolgt die Liquidation der Genossenschaft gemäß den Bestimmungen 

des Genossenschaftsgesetzes  

(3) Bei Auflösung der Genossenschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 

Vermögen der Genossenschaft – soweit es die eingezahlten Genossenschaftsanteile der Mit-

glieder übersteigt – an eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuer-

begünstigte Körperschaft zwecks Verwendung für die Förderung von Wissenschaft und 

Forschung auf dem Gebiet regenerativer, biodiverser Landwirtschaft bzw. Nahrungsmittel-

herstellung.  

 

§ 24 Bekanntmachungen 

(1) Bekanntmachungen erfolgen in der Regel über die Webseite der Genossenschaft oder den 

elektronischen Bundesanzeiger. Soweit die Veröffentlichung in öffentlichen Blättern 

vorgesehen ist, erfolgen die Bekanntmachungen im Handelsblatt.  
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(2) Der Jahresabschluss und die in diesem Zusammenhang offenzulegenden Unterlagen 

werden soweit gesetzlich vorgeschrieben im elektronischen Bundesanzeiger unter der Firma 

der Genossenschaft bekannt gemacht.  

(3) Bei der Bekanntmachung sind die Namen der Personen anzugeben, von denen sie ausgeht.  

 

§ 25 Gerichtsstand 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen dem Mitglied und der Genossenschaft aus dem 

Mitgliedsverhältnis ist das Amts- oder Landgericht, das für den Sitz der Genossenschaft 

zuständig ist.  

 

 


